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Datum 

24.04.2002 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz 
betreffend Leistung von En~schädigungen an Luftfahrtunternehmen 
er~assen und das Bundesfinanzgesetz 2002 geändert wird (Luft­
fahrt-Entschädigungsgesetz) 

Sehr geehrter Herr Ministerialrat! 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben GZ 12 0135/1-I/12/02, vom 
13.3.2002, Entwurf eines Bundesgesetzes, mit den ein Bundesge­
setz betreffend Leistung von Entschädigungen an Luftfahrtunter­
nehmen erlassen und das Bundesfinanzgesetz 2002 geändert wird 
(Luftfahrt-Entschädigungsgesetz), teilen wir mit, dass die Wirt­
schafts kammer Österreich keinen Einwand erhebt und das Luft­
fahrt-Entschädigungsgesetz unterstützt. 

Lediglich wäre jedoch um eine Klarstellung, allenfalls in den 
Erläuterungen, gebeten, ob auch die indirekten Schäden (z. B. 
geschädigte Anschlussflüge) vom Entschädigungsregime erfasst 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

univ.kt~0: Hanspeter Hanreich 
Abteilungsleiter 
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